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Gemeindeordnung

vom 1. Juni 2008

	
	Text neue Gemeindeordnung

	I. Allgemeine Bestimmungen
	

	§ 1 Gemeindeart
	Unterstammheim bildet eine Politische Gemeinde des Kantons Zürich.



	§ 2 Gemeindeordnung
	Die Gemeindeordnung bestimmt gemäss dem Zürcher Gemeindegesetz die Organisation der Politischen Gemeinde und regelt die Befugnisse ihrer Organe. 
Alle Funktionen stehen beiden Geschlechtern offen, ungeachtet ihrer Bezeichnung.



	§ 3 Politische Rechte
	Das Stimm- und Wahlrecht sowie die Wählbarkeit in Gemeindeangelegenheiten richten sich nach den Vorschriften der Kantonsverfassung, nach dem Gesetz über die politischen Rechte sowie nach dem Gemeindegesetz.

Das Initiativ- und das Anfragerecht richten sich nach dem Gemeindegesetz.

Für die Wahl in Organe der Gemeinde ist der politische Wohnsitz in der Gemeinde erforderlich. Davon ausgenommen sind der Gemeindeammann und Betreibungsbeamte sowie der Friedensrichter, die mit politischem Wohnsitz im Kanton Zürich wählbar sind.

Die Stimmberechtigten üben ihre Rechte durch die Urne und in der Gemeindeversammlung aus.



	II. Organisation
	

	1. Wahlen und Abstimmungen
	

	§ 4 Verfahren
	Der Gemeinderat ist wahlleitende Behörde und setzt die Wahl- und Abstimmungstage fest.

Das Verfahren richtet sich nach dem Gemeindegesetz und dem Gesetz über die politischen Rechte.

Die Durchführung der Urnenwahlen und Urnenabstimmungen ist Sache des Wahlbüros. Die Zahl der Mitglieder bestimmt der Gemeinderat.



	§ 5 Übersicht
	Die Wahlen in eine Behörde oder in ein Amt auf die gesetzliche Amtsdauer erfolgen durch:

Behörde/Amt                                                                Urne    Gemeinde-     Gemeinderat    Gemeinderat

                                                                                         versamml.      aus s.Mitte

Gemeinderat

(gleichzeitig Vormundschafts- und Sozialfürsorgebehörde)

- Präsident
                 X

- 4 Mitglieder
                 X

- 1 Vize-Präsident


                 X

- Ressortvorstände und Stellvertreter


                 X

- Kommissionen




  - Präsident 


                 X

  - Mitglieder 



                 X

Rechnungsprüfungskommission

- Präsident
                 X

- 4 Mitglieder 
                 X

Friedensrichter 
                X

Gemeindeammann und

Betreibungsbeamter 



                 X

Kantonale Geschworene 

                X

Mitglieder Wahlbüro 

                X

Behörde/Amt                                                                Urne    Gemeinde-     Gemeinderat    Gemeinderat

                                                                                         versamml.      aus s.Mitte
Zweckverband Kläranlage

- Mitglieder der Kläranlagekommission



X

Zweckverband Alters- und Pflegeheim

- Mitglieder der Heimkommission



X

Zweckverband Feuerwehr

- Mitglieder der Feuerwehrkommission



X

Forstrevierverband

- Präsident der Forstrevierkommission


X

- Mitglied der Forstrevierkommission



X

Zweckverband Zivilschutz

- Mitglieder der Zivilschutzkommission



X

Zweckverband Spitex

- Mitglieder der Betriebskommission



X

Zürcher Planungsgruppe 

Weinland

- 1 Delegierter

X

- 1 Delegierter


X

Gruppenwasserversorgung

Schafferetsbuck

- Mitglieder der Betriebskommission


X

Betrieb Schwimmbad 

- Präsident der Betriebskommission

 X

Delegierte in verschiedene Institutionen


X



	§ 6 Erneuerungswahlen
	Die Erneuerungswahlen der an der Urne gemäss § 5 zu wählenden Gemeindeorgane werden mit leeren Wahlzetteln durchgeführt.



	§ 7 Ersatzwahlen


	Für die Ersatzwahlen der an der Urne gemäss § 5 zu wählenden Gemeindeorgane werden leere Wahlzettel verwendet.



	§ 8 Obligatorische  
      Urnenabstimmung
	Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten:

1. Der Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung

2. die Beschlüsse über neue einmalige Ausgaben oder Zusatzkredite für die Erhöhung von einmaligen Ausgaben von mehr als Fr. 2'000'000.— und über neue jährliche wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 300'000.— 



	§ 9 Nachträgliche   
      Urnenabstimmung
	In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten verlangen, dass über einen Beschluss nachträglich an der Urne abgestimmt wird. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das übergeordnete Recht von der Urnenabstimmung ausgeschlossen sind.



	2. Gemeindeversammlung
	

	§ 10 Einberufung und 
        Verfahren


	Für die Einberufung, die Aktenauflage und die Geschäftsbehandlung gelten die Vorschriften des Gemeindegesetzes.



	§ 11 Rechtsetzungsbefugnisse


	Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Änderung

1. der Besoldungsverordnung

2. der Polizeiverordnung

3. der Grundsätze der Gebührenerhebung

4. von weiteren Verordnungen und Reglementen von grundlegender Bedeutung

	§ 12 Planungsbefugnisse


	Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Änderung

1. des kommunalen Richtplans

2. der Bau- und Zonenordnung

3. des Erschliessungsplanes

4. von Sonderbauvorschriften und öffentlichen Gestaltungsplänen



	§ 13 Allgemeine 
        Verwaltungsbefugnisse


	Die Gemeindeversammlung ist zuständig für

1. die Oberaufsicht über die gesamte Gemeindeverwaltung

2. die Schaffung neuer, ständiger, vollamtlicher Arbeitsstellen

3. die Behandlung von Anfragen und Initiativen, letztere unter Vorbehalt der Abstimmung an der Urne gemäss Art. 8 GO

4. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen mit anderen Gemeinden über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben

5. die Beschlussfassung über den Beitritt zu Zweckverbänden, die Zustimmung zu Zweckverbandsstatuten und deren Änderungen

6. die Übernahme neuer Aufgaben und die Bestimmung der zuständigen Organe

7. die Beschlussfassung über Änderungen der Gemeindegrenze, sofern dadurch bewohntes Gebiet betroffen wird

8. die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, soweit für die Gemeinde keine Pflicht zur Aufnahme besteht

9. die Vorbereitung und Antragstellung aller der Urnenabstimmung unterstehenden Geschäfte



	§ 14 Finanzbefugnisse


	Die Gemeindeversammlung ist zuständig für

1. die Festsetzung des jährlichen Voranschlages

2. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses

3. die Abnahme der Jahresrechnung

4. die Genehmigung von Bauabrechnungen über neue Ausgaben, die von den Stimmberechtigten an der Urne oder an der Gemeindeversammlung beschlossen worden sind

5. Finanzkompetenzen gemäss § 15

6. die Vorfinanzierung von Investitionen



	3. Finanzkompetenzen
	

	§ 15 Aufteilung der 
        Finanzkompetenzen


	
Urne
GV
GR


über Fr.
über Fr.
bis Fr.

Beschlüsse über im Voranschlag enthaltene 
Ausgaben für einen bestimmten Zweck

- neue einmalige Ausgaben

100'000
100’000

- neue, jährlich wiederkehrende Ausgaben

  30'000
  30’000

Beschlüsse über im Voranschlag nicht enthaltene
neue, einmalige Ausgaben

- im Einzelfall
2'000’000
  60'000
  60’000

- pro Jahr höchstens

180'000
180’000

Beschlüsse über im Voranschlag nicht enthaltene
neue, jährlich wiederkehrende Ausgaben

- im Einzelfall
   300’000
  20'000
  20’000

- pro Jahr höchstens

  60'000
  60’000

Verkauf von Grundstücken,
Bestellung oder Aufhebung von dringlichen Rechten
im Bereich des Finanzvermögens

- im Einzelfall

300'000
300’000

Ankauf und Tausch von Grundstücken
im Bereiche des Finanzvermögens

- im Einzelfall

300'000
300’000

Finanzielle Beteiligungen, die der Erfüllung
öffentlicher Aufgaben dienen

- im Einzelfall

  50'000
  50’000

Gewährung von Darlehen, Eingehen von
Bürgschaften, Kautionen oder von anderen
Eventualverbindlichkeiten

- im Einzelfall

  20'000
  20’000



	4. Gemeindebehörden
	

	4.1 Allgemeines
	

	§ 16 Begriff


	Gemeindeorgane sind der Gemeinderat, die Ausschüsse und Kommissionen des Gemeinderates, sowie die Rechnungsprüfungskommission. Ihnen obliegen die Verwaltung und der Vollzug der Gesetze und Verordnungen des Bundes, des Kantons und der Gemeinde. Für die Geschäftsführung gelten die einschlägigen Bestimmungen des Gemeindegesetzes.



	§ 17 Beratende Kommissionen und Sachverständige


	Die Behörden können jederzeit für die Vorberatung und die Begutachtung einzelner Geschäfte Sachverständige beiziehen oder beratende Kommissionen in freier Wahl bilden.

	§ 18 Delegation an einzelne Mitglieder oder an Ausschüsse
	Die Behörden können jederzeit beschliessen, welche Geschäfte oder Geschäftsbereiche durch die einzelnen Mitglieder oder durch Ausschüsse von Mitgliedern in eigener Verantwortung erledigt werden können, und sie legen deren Finanzkompetenzen fest.



	
	Die Überprüfung von Anordnungen dieser Organe kann innert 30 Tagen seit der Mitteilung schriftlich, mit Antrag und Begründung versehen, bei der entsprechenden Gesamtbehörde verlangt werden.



	§ 19 Behördenkonferenz


	Zur Beratung von Fragen, die für mehrere oder alle Gemeindebehörden von grundsätzlicher Bedeutung sind, beruft der Gemeinderat auf Verlangen einer Behörde eine Behördenkonferenz ein. Zu dieser werden in der Regel die zuständigen Mitglieder der mitbeteiligten Behörden sowie bei Geschäften von finanzieller Bedeutung die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission eingeladen. Der Gemeindepräsident oder sein Stellvertreter führt den Vorsitz und der Gemeindeschreiber das Sekretariat.



	4.2 Gemeinderat
	

	§ 20 Verfahren
	Der Gemeinderat besorgt seine Geschäfte als Gesamtbehörde. Die Vorprüfung und Antragstellung obliegt den Ressortvorständen und den Kommissionen.



	§ 21 Zeichnungsberechtigung
	Der Gemeindepräsident und der Gemeindeschreiber oder deren Stellvertreter führen zusammen die rechtsverbindliche Unterschrift für die Gemeinde und die Behörde. Der Gemeinderat kann für bestimmte Bereiche eine abweichende Regelung treffen.



	§ 22 Rechtssetzungsbefugnisse


	Der Gemeinderat besorgt alle Aufgaben der Politischen Gemeinde, soweit sie nicht 

anderen Organen übertragen sind. Er ist zuständig für den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von:

1. Verwaltungsreglement

2. Geschäftsordnung für den Gemeinderat

3. Kaminfegerverordnung

4. Abfallverordnung und Gebührenreglement

5. Verordnung über die Abwasseranlage und Verordnung über Beiträge und Gebühren
für Abwasseranlagen

6. Reglement der Gemeinde-Wasserversorgung und Gebührentarif

7. Reglement der Gemeinde-Fernwärmeversorgung und Gebührentarif

8. Verordnung über das Plakat- und Reklamewesen

9. Verordnung über den Gemeindezuschuss zu den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV

10. Weiterer Verordnungen, soweit nicht die Gemeindeversammlung
zuständig ist.



	§ 23 Planungsbefugnisse


	1. Entscheid über Baugesuche 

2. Festsetzung von Bau- und Niveaulinien

3. Genehmigung von Quartierplänen 

4. Übernahme und Öffentlichkeitserklärung von Privatstrassen



	§ 24 Allgemeine Verwaltungs-
    befugnisse


	1. Vollzug übergeordneten Rechts und der Gemeindebeschlüsse

2. Besorgung sämtlicher Gemeindeangelegenheiten, soweit dafür nicht ein anderes Organ oder die Gemeindeversammlung zuständig ist oder die Beschlussfassung durch die Urne erfolgt

3. Vertretung der Gemeinde nach aussen 

4. Vorberatung der Geschäfte der Gemeindeversammlung und der Urnenabstimmung und die Antragstellung hierzu

5. Führung von Prozessen mit dem Recht der Stellvertretung

6. Besorgung der Ortspolizei, Handhabung des Übertretungsstrafrechts

7. Handhabung der Besoldungsverordnung

8. Entscheidung von Kompetenzstreitigkeiten zwischen Verwaltungskommissionen

9. Erteilung und Entzug von Gewerbekonzessionen

10. Anstellung des Gemeindepersonals

11. Die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans

12. Die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, soweit eine Pflicht zur Aufnahme besteht sowie die Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht

13. Die Unterstützung des Gemeindereferendums

14. Besorgung der durch die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung übertragenen Aufgaben auf dem Gebiete des Vormundschaftswesens, der Sozialfürsorge und des Gesundheitswesens sowie weiterer im Verwaltungsreglement erwähnter Aufgaben


	§ 25 Finanzbefugnisse


	1. Zusammenstellung der erforderlichen Angaben und Annahmen für die künftige
Entwicklung der Gemeinde und der dafür erforderlichen Ausgaben

2. Ausübung der Finanzkompetenz nach § 15

3. Einstellung gebundener Ausgaben in den Voranschlag

4. Vollzug des Voranschlages nach § 15

5. Annahme und Ausschlagung von Schenkungen, Vermächtnissen und Erbschaften



	§ 26 Verwaltungsressorts
	Die Verwaltung gliedert sich in folgende Ressorts:

-
Präsidiales
-
Finanzen
-
Gesundheit

-
Soziales

-
Liegenschaft

-
Hochbau

-
Tiefbau

-
Werke

-
Sicherheit

-
Land- und Forstwirtschaft



	
	Zu Beginn jeder Amtsdauer teilt der Gemeinderat jedem Mitglied die Leitung eines oder mehrerer Verwaltungsressorts zu. Jedes Mitglied ist zur Übernahme der entsprechenden Verwaltungsabteilungen verpflichtet.



	
	Der Gemeinderat ist berechtigt, die Verwaltungsabteilungen zusammenzulegen, Aufgaben umzuverteilen und neue Aufgaben bestehenden Verwaltungsabteilungen zuzuteilen.



	
	Im Falle der Ersatzwahl eines Mitglieds beschliesst der Gemeinderat, ob das neue Mitglied in die Stellung des Amtsvorgängers eintritt oder eine Neuverteilung der Aufgaben erfolgt.



	4.4 Rechnungsprüfungs-
      kommission
	

	§ 27 Aufgaben
	Die Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission sind durch das kantonale Recht umschrieben.



	
	Sie bestimmt die Verteilung der Aufgaben auf die einzelnen Mitglieder und konstituiert sich selbst.



	§ 28 Verfahren
	Der Rechnungsprüfungskommission sind mit den Anträgen die zugehörigen Akten einzureichen. Sie kann deren Ergänzung verlangen und die Referenten der antragstellenden Behörden beiziehen. Vor ablehnenden Beschlüssen soll der Referent der antragstellenden Behörde angehört werden.



	
	Sie kann mit einer antragstellenden Gemeindebehörde zu gemeinsamer Sitzung zusammentreten.



	
	Für die Behandlung der Voranschläge und Rechnungen gelten die Fristen der Verordnung über den Gemeindehaushalt. Die übrigen Geschäfte hat sie innert 30 Tagen zu erledigen. Ihre Stellungnahme zuhanden der Stimmberechtigten ist der antragstellenden Behörde und dem Sekretariat des Gemeinderates für die Aktenauflage spätestens 15 Tage vor der Gemeindeversammlung oder, bei Abstimmungen an der Urne, spätestens 40 Tage vor dem Abstimmungstag mitzuteilen.



	5. Beamtungen
	

	§ 29 Gemeindeammann und
         Betreibungsbeamter
	Der Gemeindeammann und Betreibungsbeamte besorgt die ihm durch das eidgenössische und kantonale Recht übertragenen Aufgaben. Das Amtlokal muss durch den Gemeinderat genehmigt werden. Das Anstellungsverhältnis richtet sich nach der Dienst- und Besoldungsverordnung der Gemeinde.



	§ 30 Friedensrichter
	Der Friedensrichter besorgt die ihm durch die Gesetzgebung übertragenen Aufgaben. Die Bestimmung des Amtlokales muss durch den Gemeinderat genehmigt werden. Das Anstellungsverhältnis richtet sich nach der Dienst- und Besoldungsverordnung der Gemeinde.



	6. Schlussbestimmungen
	

	§ 31 Inkrafttreten
	Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten an der Urne und nach Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.


	§ 32 Aufhebung früherer 
        Erlasse
	Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung wird die Gemeindeordnung vom 2. Januar 2002 mit den seitherigen Änderungen aufgehoben.



	
	8476 Unterstammheim, 1. Juni 2008

	
	Die Stimmberechtigten der Gemeinde Unterstammheim haben diese Gemeindeordnung am 1. Juni 2008 genehmigt.

	
	GEMEINDERAT UNTERSTAMMHEIM

Der Gemeindepräsident: sig. Martin Schwager

Der Gemeindeschreiber: sig. Heinz Frick

	
	Der Regierungsrat hat diese Gemeindeordnung am 3. September 2008 mit Beschluss Nr. 1351 genehmigt.


